
225 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

23. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Zeichnung von zusätzlichen Kapital
anteilen bei der Asiatischen Entwicklun~s

bank 

tigt, namens der Republik österreich bei der 
Asiatischen Entwicklungsibank zusätzliche Kapital
anteilein Höhe von 7,500~000 US-Dollar zu 
zeichnen. . 

Der Nationalrat hat beschlossen: § 2. Mit eier Vollziehung dieses Bundesgeset-
zes ist der Bundesminister für Finanzen 'be-

§ 1. Der Bundespräsident oder ein von ihm traut. 
hiezu bevollmächtigter Vertreter wird ermäch-

Erläuterungen 

Allgemeines 

Die Asiatische Entwicklungsbank, die im Jahre 
1966 gegründet wurde, hat die Aufgabe, in der 
Region Asien und Ferner Osten das wirtschaft
liche Wac..~stum und die wirtschaftliche Zusam
menarbeit zu fördern 'Und zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der zu ihren Mitgliedern zählenden 
Entwicklungsländer 'beizutragen. Um ihre Auf
gabe zu erfüllen, hat sie Investitiollien von priva
tem und öffentlichem Kapital für Entwicklungs
zwe~e in der Region zu fördern und die ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel zur Finanzierung 
von Projekten zu verwenden, die dem wirt
schaftlichen Fortschritt in ihren Mitgliedsländern 
dienen. 

Die Mitgliedschaft bei der Bank steht 11it
gliedern und assoziilerten Mitgliedern der Wirt
schaftskommission der Vereinten Nationen für 
Asien und den Fernen Osten und anderen regio
nalen Ländern sowie nichtregionalen entwickel
ten Ländern, die Mitglieder der Vereinten Natio
nen oder einer ihrer Sonderorganisationen sind, 
offen. Die Bank hat derzeit 22 regionale und 
14 nichtregionale Mitglieder. österreich zählt zu 
den Gründungsmitgliedern der Bank. 

Das genehmigte Kapital der Asiatisd1en Ent
wicklungsbank beläuft sich ;\Iuf 1.100,000.000 US
Dollar. Hievon wurden 1.005,380.000 US-Dollar 
gezeichnet. Von dem gezeichneten Kapital sind 

50% eingezahlt worden und 50% abrufbar, wenn 
die Bank die Mittel zur Erfüllung ihrer eigenen 
Verpflichtungen benötigt. 

Bis Ende 1971 hat die Bank an ihre Mitglieder 
Kredite in Höhe von 585,000.000 US-Dollar ver
geben. Die Mittel hiefür stammen einerseits aus 
den Einzahlungen ihrer Mitglieder auf das 
Stammkapital und andererseits aus Emissionen 
auf den internationalen Kapitalmärkten. In 
österreich hat die Bank in den Jahren 1970 
und 1971 zwei Anleihen in Höhe von irrsgesamt 
280,000.000 Saufgelegt. 

Das Limit für Kapitalaufnahmen ist insofern 
beschränkt, als die Bank sich von dem Grund
satz leiten läßt, ihre ausstehenden Schulden nie
mals über jenen Teil des abrufbaren Kapitals 
ansteigen' zu lassen, der von jenen Mitgliedern 
gezeichnet wurde, deren Währungen konvertier
bar sind. 

Die vorhandenen Mittel erlauben es der Bank, 
ihre vorgesehenen Anleiheoperationen noch bis 
Errde 1972 durchzuführen. Sie muß daher wei
tere Mittel erhalten, um ihre Tätigkeit über die
sen Zeitpunkt hinaus fortsetzen zu können. Bis 
1975 sollen die vergehenen Anleihen einen Be
trag von 1.554,000.000 US-Dollar erreicht haben. 

Art. 5 Abs. 2 des Abkommens über die Asia
tische Entwicklungsbank, BGBl. Nr. 13/1967 
sieht vor, daß der Gouverneursrat in Abständen 
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von inindestens 5 Jahren das Stanunkapital 
der Bank zu überprüfen hat. Im Falle einer Er
höhung des genehmigten Stammkapitals ist je
dem Mitglied ,entsprechend Gelegerrheit zur 
Zeichnung jenes Teiles dieser Erhöhung des 
StammkapitalS zu geben, der dem Ver'hältnis 
seines bisherigen Kapitalantei'les zum gesamten 
gezeichneten Kapita·t vor der Erhöhung ent
spricht. Kein Mitglied ist jedoch dazu verpflich·· 
tet, irgendeinen Teil einer Kapitalerhöhung zu 
zeichnen. 

Im Sinne dieser Bestimmung hat der Gouver
neursrat der Asiatischen Entwicklungsbank bei 
der Jahrestagung 1971 eine Resolution ange
nommen, in der das Direktorium beauftragt 
wurde, die finanzielle Lage und die Notwendig
keit einer Erhöhung ihres Kapitals zu unter
suchen und den Gouverneuren über die Ergeb
nisse seiner Untersuchung zu berichten sowie 
Vorschläge für eine Kapitalerhöhung zu unter
breiten. Das Direktorium Hat diesem Auftrag 
entsprochen und den Gouverneuren der Mit
gliedsländer einen Bericht sowie einen Resolu
tio!nsentwurf z,ur Abstimmung vor.gelegt, der 
eine Kapitalerhöhung um 1500/0, d. s. 
1.650,000.000 US-Dollar vorsieht. Mit diesem 
Betrag könnte der Kapitalbedarf der Bank bis 
Ende 1976 gedeckt werden. 

Die überwiegende Mehrheit der Gouve~neure 
der Mitgliedsländer, darunter auch der öster
reichische Gouverneur, hat für die vom Direk
torium vorgeschlagene Kapitalerhöhung ge
stimmt. Die Kapitalerhöhung tritt in Kraft, so
bald am oder vor dem 30. September 1972 oder 
einem anderen vom Direktorium zu bestimmen
den Termin, späte'stens aber am. 28. Feber 1973 
Zeichnungen von mindestens 100.000 Kapital
anteilen, d. s. 1.000,000.000 US-iDoIlar, vor
genommen wurden. 

Die vom Gouv~rneursrat angenommene Re
solution sieht vor, daß von den zu zeichnenden 
Kapitalanteilen 200/0 einzahlbar und 800/0 abruf
bar sein werden. Von dem einzuzahlenden Teil 
sind 40% in Gold oder konvertierbaren Wäh
rungen und 60% in der Landeswährung zu lei
sten, wobei für die Quote in Landeswährung 
unübertragbare, unverzinsliche und bei Sicht 
zahlbare Verpflichtungs scheine erlegt werden 
können. Die Zahlungen haben in drei J ahres
raten tn den Jahren 1973, 1974 und 1975 zu 
erfolgen. 

Zu § 1: 

Der österreichische Kapitalanteil bei der Asia
tischen EntwicklungSbank beträgt derzeit 
5,000.000 US-Dollar. Von diesem Betrag wurden 
500/0, ,cl. s. 2,500.000 US-Dollar in fünf glei
chen Raten in den Jahren 1966 bi'S 1970 einge
zahlt, während die verbleibenden 50% gemäß 

den Bestimmungen des Abkommens über die 
Asiatische Entwicklungsbank nur dann zur 
Zahlung aufgerufen werden, wenn dies zur Er
füllung der Verpflichtungen der Bank auf Grund 
von a.ufgenommenen Anleihen ocLer übernom
menen Garantien notwendig ist. 

Auf Grund des Beschlusses des Gouverneurs
rat:es beträgt die Kapitalerhöhung für Österreich 
1500/0, d. s. 7,5-00.000 US-Dollar. Von diesem 
Betrag sind 20°/0, d. s. 1,500.000 US-Dollar ein
zuzahlen undl zwar zu 400/0, d. s. 600.000 US
Dollar, in Gold oder konvertierbaren Währun
gen und zu 1600/0, d. s. 900.000 US-Dollar, in 
Landeswähruhg. Für die Quote in Landeswäh
rung könne~ Schatzscheine erlegt werden. Die 
Zahlungen sind in den Jahren 1973, 1974 und 
1975 zu leiJten, so daß sich die budgetäreBe
lastung in I jedem dieser drei Jahre auf je 
500.000 USiDollar beläuft, d. s. zu dem derzeit 
geltenden Leitkurs von 23'30 S je US-Dollar 
11,650.000 S, für die eine entsprechende bud
getäre V odürge zu treffen sein wird. 

I 

Für die I Zeichnung der zusätzlichen Kapital-
anteile ist! eine Frist bis 30. September 1972 
gesetzt. M~t den Einzahlungen soll am 6. April 
1973 begonnen werden. 

Für diel anläßlich des Beitritts Österreichs zur 
Asiatischen Entwicklungsbank vorgenommene 
Erstzeichrlung gab das Abkommen über die Er
richtung I der Asiatischen Entwicklungsbank, 
BGBL Nr. 13/1967, das gemäß Art. 50 Bundes
Verfassu~gsgesetz die verfassungsmäßige Geneh
migung Ues Nationalrates erhalten hat und da
her auf ,aer Stufe eines Bundesgesetzes steht, die 
gesetzliche Ermächtigung. Dieses Abkommen 
kann abler nicht für Kapitalerhöhungen herange
zogen "(erden, da kein Mitgliedsstaat durch das
seIhe zh Kapitalerhöhungen verpflichtet wird. 
Die Ze~chnung zusätzlicher Kapitalanteile ist da
her eirle innerstaatliche Angelegenheit ,der ein
zelnen !Mitglieder und unterliegt der nationalen 
Rechtsprdnung. Da in Österreich eine gesetzliche 
Ermächtigung zur Zusa.ge einer zusätzlichen Ka
pitalzJichnung weder im Bundes-Verfassungs
gesetz! noch in einem Spezial gesetz enthalten ist, 
muß diese Ermächtigung durch ein neues Gesetz 

I 
erlangt werden. . 
De~ Gesetzesbeschluß fällt nicht unter die Be-I . 

stimrpung des. Art. 42 Ahs. 5 des Bundes-Verfas-
sung~gesetzes und bedarf daher der Mitwirkung 
des ~undesrates. 

Die Zuständigkeit des Bundespräsidenten zur 
I . 

Vorpahme der in § 1 vorgesehenen Maßnahme 
ergibt sich aus Art. 65 Abs. 1 Bundes-Verfas

I sungsgesetz. 

I 
I 

Zu/ § 2: 

~ ollzugskla usel. 

I 
i 
I 

I 
I 
! 
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